
 

 

 

Ordentliche Hauptversammlung 2021 der 

United Internet AG, Montabaur 

am Donnerstag, den 27. Mai 2021, ab 11.00 Uhr  

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 AktG sowie nach  

§ 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 

Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält Angaben zu den Rechten der 
Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG sowie nach § 1 des Geset-
zes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie; nachfolgende Angaben enthalten weitergehende Erläuterungen dieser 
Regelungen. Einige der maßgeblichen Gesetzestexte sind jeweils am Ende dieser 
Hinweise abgedruckt mit Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einla-
dung. Über Einzelheiten der hier erläuterten Aktionärsrechte bestehen unter-
schiedliche rechtliche Auffassungen, die im Rahmen dieser Erläuterungen nicht 
vollständig wiedergegeben werden können. Den Aktionären wird empfohlen, in 
Zweifelsfällen Rechtsrat einzuholen. 

Erweiterung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5% des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (Letzteres entspricht 500.000 Aktien) er-
reichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 
dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag oder, wenn die Ge-
sellschaft dem Verlangen nicht entspricht und die Antragsteller um gerichtliche 
Entscheidung nachsuchen, bis zur Entscheidung des Gerichts, halten, wobei § 70 
Aktiengesetz bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag 
des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem 
Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehen-
den oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 

  



 

Ergänzungsanträge nebst Begründung oder Beschlussvorlagen müssen mindes-
tens 30 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 26. April 
2021, 24.00 Uhr, dem Vorstand der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
angegebenen Adresse: 

United Internet AG 
Investor Relations 
Elgendorfer Straße 57 
56410 Montabaur 
Fax-Nr.: 02602 96-1013 

schriftlich zugegangen sein. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden 
nicht berücksichtigt. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht 
schon mit der Einberufung bekanntgemacht wurden, unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und über geeignete Medien 
europaweit verbreitet sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.united-internet.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung/2021 
zugänglich gemacht (§§ 121 Abs. 4 und 4a, 124 Abs. 1 AktG). Die geänderte Ta-
gesordnung wird zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung nach 
§ 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den 
Aktionären zu machen, die es verlangen oder zu Beginn des 21. Tages vor der 
Versammlung als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind 
(§ 125 Abs. 2 AktG). 

Diesen Aktionärsrechten liegen folgende Regelungen des Aktiengesetzes zugrun-
de (der Text von § 124 Abs. 1, § 125 Abs. 1 und 2 AktG ist unten bei den Erläu-
terungen zu § 127 AktG abgedruckt): 

§ 121 AktG (Auszug) 
 
(4) Die Einberufung ist in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. Sind die Akti-

onäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung mit 
eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die Satzung nichts anderes be-
stimmt; der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung. Die Mitteilung 
an die im Aktienregister Eingetragenen genügt. 
 

(4a) Bei börsennotierten Gesellschaften, die nicht ausschließlich Namensaktien ausge-
geben haben oder welche die Einberufung den Aktionären nicht unmittelbar nach 
Absatz 4 Satz 2 übersenden, ist die Einberufung spätestens zum Zeitpunkt der Be-
kanntmachung solchen Medien zur Veröffentlichung zuzuleiten, bei denen davon 
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. 
 

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist 
der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, 
einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 
nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten 
Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

 



 

§ 122 AktG 
 
(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand 
zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung 
zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am 
Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-
tens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 
und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag hal-
ten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 
 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500000 Euro erreichen, verlan-
gen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 
Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versamm-
lung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.  
 

(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das 
Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder 
den Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden 
der Versammlung bestimmen. Auf die Ermächtigung muß bei der Einberufung oder 
Bekanntmachung hingewiesen werden. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde 
zulässig. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis zur Ent-
scheidung des Gerichts halten. 
 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absat-
zes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat. 

 
§ 70 AktG  
 
Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigen-
tum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinsti-
tut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Geset-
zes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines 
Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von 
seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Ge-
meinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.  

Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen.  

Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der 
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis zum Ablauf des 
12. Mai 2021, 24:00 Uhr, zugegangen sind, werden einschließlich des Namens 
des Aktionärs, einer etwaigen zugänglich zu machenden Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der 
Gesellschaft unter www.united-internet.de im Bereich Investor Relati-
ons/Hauptversammlung/2021 zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 3 
AktG). 



 

In § 126 Abs. 2 und Abs. 3 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen 
ein Gegenantrag und dessen etwaige Begründung nicht über die Internetseite 
zugänglich gemacht werden müssen. Eine Begründung braucht insbesondere 
nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zei-
chen beträgt. 

Für die Übermittlung von Gegenanträgen nebst einer etwaigen Begründung ist 
folgende Adresse ausschließlich maßgeblich: 

United Internet AG 
Investor Relations 
Elgendorfer Straße 57 
56410 Montabaur 
Fax-Nr.: 02602 96-1013 
E-mail: investor-relations@united-internet.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht. 

Ordnungsgemäß gestellte Anträge gelten als in der virtuellen Hauptversammlung 
gestellt, wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur 
Hauptversammlung angemeldet ist (§ 1 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Maß-
nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Woh-
nungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie). 

Nach Ablauf des 12. Mai 2021 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingehende Ge-
genanträge werden nicht mehr veröffentlicht und gelten damit nicht als erhoben. 
In der virtuellen Hauptversammlung ist das Vorbringen von Gegenanträgen nicht 
möglich. 

Zu ordnungsgemäß gestellten, zulässigen Gegenanträgen ist eine Stimmabgabe 
nur über das Aktionärsportal möglich. 



 

Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder zur Wahl von Abschlussprüfern zu machen, soweit Gegenstand der Tages-
ordnung eine Wahl ist (nachfolgend als "Wahlvorschläge" bezeichnet). Wenn der 
Aktionär wünscht, dass Wahlvorschläge durch die Gesellschaft vor der Hauptver-
sammlung zugänglich gemacht werden, muss er die nachfolgend erläuterten Vo-
raussetzungen von § 127 AktG einhalten. Wahlvorschläge von Aktionären brau-
chen nicht begründet zu werden. Zugänglich zu machende Wahlvorschläge von 
Aktionären müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung angegebenen 
Adresse: 

United Internet AG 
Investor Relations 
Elgendorfer Straße 57 
56410 Montabaur 
Fax-Nr.: 02602 96-1013 
Email: investor-relations@united-internet.de 

bis zum Ablauf des 12. Mai 2021, 24.00 Uhr mit dem Namen des Aktionärs 
zugehen. Zugänglich zu machende Wahlvorschläge werden unverzüglich ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer et-
waigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft un-
ter www.united-internet.de im Bereich Investor Relati-
ons/Hauptversammlung/2021 zugänglich gemacht. 

Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden 
1. soweit sich der Vorstand dadurch strafbar machen würde, 
2. wenn der Wahlvorschlag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde, 
3. wenn eine dem Wahlvorschlag beigegebene Begründung in wesentlichen 

Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie 
Beleidigungen enthält; in diesem Fall wird der Vorstand über eine Veröf-
fentlichung des Wahlvorschlags ohne Begründung entscheiden, 

4. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptver-
sammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, 
oder 

5. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlun-
gen einen von ihm mitgeteilten Wahlvorschlag nicht gestellt hat oder nicht 
hat stellen lassen. 

Soweit der Wahlvorschlag begründet ist, braucht die Begründung nicht zugäng-
lich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Die dargelegten Ausnahmen vom Erfordernis des Zugänglichmachens ergeben 
sich aus § 127 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG. Die weiteren, in § 126 
Abs. 2 Nr. 4 und 5 AktG geregelten Ausnahmen sind nach der Rechtsauffassung 
des Vorstands auf Wahlvorschläge nicht anwendbar. Nach anderer Auffassung 
kommt eine eingeschränkte Anwendung dieser Ausnahmen in Betracht. 



 

Ferner braucht der Vorstand Wahlvorschläge von Aktionären nicht zugänglich zu 
machen, wenn sie nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der vorge-
schlagenen Kandidaten, bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Firma und den 
Sitz, enthalten (§ 127 Satz 3 AktG, § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG). Bei Vorschlägen 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern braucht der Vorstand Wahlvorschläge von 
Aktionären nicht zugänglich zu machen, soweit sie keine Angaben zur Mitglied-
schaft der Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthal-
ten; Angaben zur Mitgliedschaft der Kandidaten in vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden 
(§ 127 Satz 3 AktG, § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). 

Stellen mehrere Aktionäre Wahlvorschläge zu derselben Wahl, so kann der Vor-
stand die Wahlvorschläge sowie etwaige Begründungen zusammenfassen. 

Ordnungsgemäß gemachte, zulässige Wahlvorschläge gelten als in der virtuellen 
Hauptversammlung gemacht, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktio-
när ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist (§ 1 
Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie). 

Nach Ablauf des 12. Mai 2021 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingehende 
Wahlvorschläge werden nicht mehr veröffentlicht und gelten damit nicht als er-
hoben. In der virtuellen Hauptversammlung ist das Vorbringen von Wahlvor-
schlägen nicht möglich. 

Zu ordnungsgemäß gemachten, zulässigen Wahlvorschlägen ist eine Stimmabga-
be nur über das Aktionärsportal möglich. 

Diesen Aktionärsrechten (Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären) 
liegen folgende gesetzliche Regelungen zugrunde: 
 

§ 126 AktG  
 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 
genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu ma-
chen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesell-
schaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mit-
zurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die 
Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend.  
 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 
werden,  
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,  
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde,  
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-

führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,  
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs be-

reits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich ge-
macht worden ist,  



 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 
in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen 
der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Haupt-
versammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals 
für ihn gestimmt hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen ei-
nen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 
lassen.  

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5000 Zeichen beträgt.  

 
(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Ge-

genanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zu-
sammenfassen.  

 
§ 127 AktG (Auszug) 
 
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 
werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 
Abs. 1 Satz 5 enthält. […] 
 
§ 124 AktG (Auszug)  
 
(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung be-

schließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Beschlussfassung nach 
§ 120a Absatz 1 Satz 1 und zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prüfern nur 
der Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlussfassung zu ma-
chen. Bei Gesellschaften, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Han-
delsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 
Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG sind, ist der Vorschlag des 
Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses zu stützen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung 
bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge gebunden ist, oder wenn der Gegen-
stand der Beschlussfassung auf Verlangen einer Minderheit auf die Tagesordnung 
gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prü-
fern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. Hat der Auf-
sichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so be-
dürfen Beschlüsse des Aufsichtsrats über Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern nur der Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionä-
re; § 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes bleibt unberührt. 

 



 

§ 125 AktG  
 
(1) Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgegeben 

hat, hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor dersel-
ben wie folgt mitzuteilen: 

 
1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

 
2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und 

 
3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder die 

in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 
 

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach § 122 
Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tages-
ordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Akti-
onären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen ge-
setzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
sollen beigefügt werden. 

 
(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, die Namensaktien aus-

gegeben hat, den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktien-
register Eingetragenen zu machen sowie den Aktionären und Intermediären, die 
die Mitteilung verlangt haben, und den Vereinigungen von Aktionären, die die Mit-
teilung verlangt oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt 
haben. 
 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass ihm der Vorstand die gleichen 
Mitteilungen übersendet. 
 

(4) Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf Verlangen die in der 
Hauptversammlung gefassten Beschlüsse mitzuteilen. 
 

(5) Für Inhalt und Format eines Mindestgehaltes an Informationen in den Mitteilungen 
gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten die Anforderungen der Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1212. § 67a Absatz 2 Satz 1 gilt für die Absätze 1 und 2 
entsprechend. Bei börsennotierten Gesellschaften sind die Intermediäre, die Aktien 
der Gesellschaft verwahren, entsprechend den §§ 67a und 67b zur Weiterleitung 
und Übermittlung der Informationen nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, es sei 
denn, dem Intermediär ist bekannt, dass der Aktionär sie von anderer Seite erhält. 
Das Gleiche gilt für nichtbörsennotierte Gesellschaften mit der Maßgabe, dass die 
Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 nicht anzuwenden 
sind. 
 

§ 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie (Auszug) 

 
(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-
halten wird, sofern 
1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

 
2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation 

(Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich 
ist, 

 



 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 
eingeräumt wird, 

 
4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abwei-

chung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfor-
dernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Wider-
spruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

[…] Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des 
Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, 
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär 
ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 
 

4. Fragerecht der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 

Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist den Aktionären in der virtuellen 
Hauptversammlung zwar kein Auskunftsrecht im Sinne des § 131 AktG, jedoch 
das Recht einzuräumen, Fragen zu stellen.  

Das Fragerecht der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten wird ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation über 
einen gesonderten Bereich innerhalb des Aktionärsportals auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.united-internet.de im Bereich Investor Relati-
ons/Hauptversammlung/2021 eingeräumt. 

Jeder ordnungsgemäß angemeldete Aktionär oder sein Bevollmächtigter kann der 
Gesellschaft bis 25. Mai 2021, 24:00 Uhr Fragen zu den Gegenständen der Ta-
gesordnung über das auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.united-
internet.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung/2021 erreichbare 
Aktionärsportal gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren übermitteln. Während 
der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 

Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genos-
senschafts-, Vereins, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entscheidet der Vorstand nach 
pflichtgemäßem, freien Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Er kann dabei Fra-
gen und deren Beantwortung zusammenfassen, wenn ihm dies sinnvoll erscheint. 

Die entsprechende gesetzliche Regelung lautet wie folgt:  

§ 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie (Auszug) 

 
(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-
halten wird, sofern 
1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 
2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation 

(Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich 
ist, 



 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 
eingeräumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abwei-
chung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfor-
dernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Wider-
spruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 
beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der 
Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. […] 


